
 

 

 

 

 
 

Berlin, 10.05.2023  

Tarifpaket geschnürt!  
Ab Juli 2023 mehr Geld und ab 01.01.2024 tritt 
ein neuer Manteltarifvertrag im Hotel- und 
Gaststättengewerbe in Berlin in Kraft  
Um insgesamt 350 € erhöhen sich alle ta-
riflichen Entgelte. Der Manteltarifvertrag für 
das Hotel– und Gaststättengewerbe in Ber-
lin ändert sich ab Januar 2024 
 
Die wesentlichen Neuerungen sind:  
 Ab 01.07.2023 erhöhen sich alle tarifli-

chen Entgelte um 175 € brutto und ab 
01.07.2024 um weitere 175 € brutto 

 Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich 
zum 01.02.2024 um jeweils 100 € brutto 
pro Ausbildungsjahr  

 Die Tarifgruppe (TG) 2 wird gestrichen und 
alle bisher dort eingruppierten Beschäftig-
ten werden automatisch in die Tarifgruppe 
3  umgruppiert 

 Der Mindestabstand zwischen der TG 9 
und 10 muss mindestens 200 € betragen.  

 Im Manteltarifvertrag gibt es zum 
01.01.2024 Verbesserungen bei der Jah-
ressonderzahlung (siehe Rückseite) 

 Von der Jahressonderzahlung können bis 
zu 5 Tage pro Jahr in zusätzliche freie Ta-
ge umgewandelt werden. 

 Änderung der Urlaubsstaffel, so das in 
Stufen ab 2026 alle Beschäftigten einen 
Anspruch von 30 Tage haben 

 Erhöhung des Feiertagszuschlages von 
20% auf 50% 

 Erhöhung des Nachtzuschlages auf 25% 
für die Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06.00 
Uhr wenn mind. zwei Stunden in dieser 
Zeit gearbeitet wird 

 Erhöhung des zusätzlichen Urlaubsgeldes 
auf 15 € pro Urlaubstag 

 Einführung eines Rechtsanspruches auf 
unbezahlten Urlaub/Freistellung 

 Einführung eines Ausbilderbonus von 50 € 
pro Monat 

 Erhöhung der Vermögenswirksamen Leis-
tungen auf 20 € pro Monat die auch für 
die betriebliche Altersvorsorge genutzt wer-
den kann 

 Begrenzung sachgrundloser Befristung auf 
max. 1 x innerhalb eines Jahres  

Darüber hinaus gibt es einige redaktionelle An-
passungen und Verbesserungen.  
Sobald die Tarifverträge ausgearbeitet vorlie-
gen, können NGG Mitglieder diese bei uns an-
fordern.  
 

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

Entgelt– und  
Manteltarifvertrag 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Berlin-Brandenburg  V.i.S.d.P.: Sebastian Riesner   
Gotzkowskystr. 8 Telefon 030.3999150 I Fax 030.39991532 fb: GewerkschaftNGG 
10555 Berlin region.berlin-brandenburg@ngg.net www.ngg.net 

NGG. Wir im Gastgewerbe 



Per Post an: NGG Region Berlin-Brandenburg,, Gotzkowskystr. 8, 10555 Berlin  
oder per Mail an region.berlin-brandenburg@ngg.net 

Jahressonderzahlung 
 
Grundlage ist immer das jeweilige tarifliche Entgelt zum Zeitpunkt des Auszahlungsstichtages.  
Im Jahr des Eintritts anteilig nach Beschäftigungsmonaten. Stichtag 01.11. des jeweiligen Kalenderjahrs. Bei Auszu-
bildenden bezieht sich die Zahlung auf der Basis der Ausbildungsvergütung zum Stichtag der Auszahlung.  
 

 
 
• Umwandlung der Jahressonderzahlung in Freizeit bis zu max. 5 Tage pro Kalenderjahr.  
• Auszubildende haben keinen Anspruch auf Umwandlung in Freizeit 
• Die zeitliche Lage muss in der Urlaubsplanung für das laufende Kalenderjahr berücksichtigt werden.  

2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Betriebs-
zugehörigkeit 

  Betriebs-
zugehörigkeit 

  Betriebs-
zugehörigkeit 

  Betriebs-
zugehörigkeit 

  

Eintrittsjahr 15% Eintrittsjahr 20% Eintrittsjahr 25% Eintrittsjahr 30% 

1.-3. Jahr 30% 1.-3. Jahr 40% 1.-3. Jahr 50% 1.-2. Jahr 80% 

4.-8. Jahr 40% 4.-7. Jahr 50% 4.-6. Jahr 60% 3. Jahr 90% 

ab 9. Jahr 70% ab 8. Jahr 80% ab 7. Jahr 90% ab 4. Jahr 100% 


